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www.fortbildung-personalräte.de 

 

Teilzeit für Lehrkräfte in Hessen 

Rechtsgrundlagen 

 

Nach § 43 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) ist 
Beamtinnen und Beamten eine Teilzeitbeschäftigung zu 
ermöglichen. 

 

Konkretisiert wird dies durch die Regelungen des 
Hessischen Beamtengesetzes (HBG).  

 

Nach diesen gibt es die Möglichkeit der familienpolitischen 
Teilzeitbeschäftigung (§ 63 HBG) und Beurlaubung (§ 64 
HBG) und der Teilzeitbeschäftigung ohne besondere 
Voraussetzungen (§ 62 HBG). 

 

(sehr informatives Infoblatt des HMdI > auf Webseite 

 https://verwaltung.hessen.de/irj/HMdI_Internet?cid=4a38479db17c1716f4f7ccced52c1200 ) 

http://www.fortbildung-personalräte.de/
https://verwaltung.hessen.de/irj/HMdI_Internet?cid=4a38479db17c1716f4f7ccced52c1200
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Allgemeine Hinweise Antragstellung 

Auf dem Dienstweg an Staatliches Schulamt  

Antragsformulare: > auf Webseite 
www.schulaemter.hessen.de 

Beginn 

Zum 1. Februar oder zum 1. August eines jeden Jahres 

Außer:  bei Teilzeit in oder im Anschluss an die Elternzeit 

 

Antragsfrist 

Spätestens sechs Monate vor dem gewünschten Beginn 
Ausnahmen: kurzfristig eingetretene Gründe (z.B. beim 
Wegfall einer bislang vorhandenen Betreuungsmöglichkeit 
für Kinder, bei einem plötzlich auftretenden Pflegefall in der 
Familie, etc.) Anschluss an den Mutterschutz, während 
und in der Elternzeit 
 

Dauer 

 Für eine bestimmte Dauer  

 Danach tritt automatisch wieder 
Vollzeitbeschäftigung ein. 

 In der Praxis werden jedoch nicht selten 
Freistellungen „bis auf Weiteres“ genehmigt.  

Beihilfe während der Teilzeitbeschäftigung 

Die Teilzeitbeschäftigung hat keinen Einfluss auf die Beihilfe. 

Probezeitbeamtinnen und Probezeitbeamte 

 Die Regelungen gelten auch für Probezeitbeamtinnen 
und Probezeitbeamte.  

 Keine Auswirkung auf die Länge der Probezeit 

http://www.schulaemter.hessen.de/
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Am Ende der Regelprobezeit muss festgestellt 
werden, ob sich die Beamtin oder der Beamte 
„bewährt“ hat. Dies ist grundsätzlich auch bei 
Inanspruchnahme von Teilzeit möglich. 

Funktionsstelleninhaber(innen) 

Eine Teilzeitbeschäftigung steht der Wahrnehmung von 
Leitungsaufgaben grundsätzlich nicht entgegen.  

Nebentätigkeit 

Wie bei Vollzeit 

Besoldung 

 Anteilige Besoldung nach dem Verhältnis der 
individuellen Arbeitszeit zur vollen Arbeitszeit  

 Keine Auswirkung auf die Berechnung der Stufe  

Beamtenversorgung 

Teilzeitbeschäftigung führt zu einer entsprechenden 
Reduzierung der Versorgungsansprüche.  

Dienstjubiläum 

Wie bei Vollzeitbeschäftigung  
 

Teilzeit ohne besondere Voraussetzungen (§ 62 HBG) 

 Umfang: bis zu einer halbe Stelle  

Im Antrag kann man ein bestimmtes Verhältnis zur 
regelmäßigen Arbeitszeit (z.B. 2/3) oder eine bestimmte 
Stundenzahl (z.B. 17/28) angeben. 

 Antrag kann genehmigt werden, soweit dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen (z.B. Mangelfächer)   

 Entscheidung über den Antrag auf Teilzeit muss der 
Dienstherr nach pflichtgemäßem Ermessen treffen 
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Ablehnung von Teilzeitanträgen 

 Beamtinnen und Beamte, deren Anträge auf Teilzeit 
abgelehnt werden, sollten zunächst selbst Frist 
wahrend Widerspruch einlegen. 

 Sie sollten sich dann mit dem örtlichen Personalrat 
(oder dem Gesamtpersonalrat bei stellvertretenden 
Schulleiterinnen und Schulleitern) in Verbindung 
setzen.  

 Der zuständige Personalrat hat ein 
Mitbestimmungsrecht, wenn ein Antrag auf Teilzeit 
abgelehnt werden soll. Die beabsichtigte Ablehnung 
muss deshalb von der Behörde dem zuständigen 
Personalrat vorgelegt werden. Wenn der die 
Zustimmung verweigert, kann die Behörde die 
Ablehnung vorerst nicht verfügen. 
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„Störfälle“ 

 Das SSA kann die Dauer der Teilzeitbeschäftigung 
nachträglich beschränken oder den Umfang der zu 
leistenden Arbeitszeit erhöhen, wenn zwingende 
dienstliche Belange dies erfordern. 

 

 Das SSA soll auf Antrag der Beamtinnen und Beamten 
eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung 
oder den Übergang zur Vollzeitbeschäftigung zulassen, 
wenn der betroffenen Beamtin oder dem betroffenen 
Beamten die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen 
Umfang nicht mehr zugemutet werden kann und 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

Teilzeit aus familienpolitischen Gründen (§ 63 HBG) 

kann beantragen: 

 wer mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren 
oder 

 wer einen nach ärztlichem Gutachten 
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreut oder pflegt. 

Bei Vorliegen der oben genannten Voraussetzungen 
besteht ein Anspruch auf Bewilligung der Teilzeit. Der 
Antrag auf familiäre Teilzeit kann nur abgelehnt werden, 
wenn zwingende dienstliche Belange entgegenstehen. 

Unterhälftige Teilzeit (§ 63 Abs. 3 HBG) 

 Nach § 63 Abs. 3 HBG kann die 
Teilzeitbeschäftigung bis zu einer Dauer von 17 
Jahren (zusammen mit der Inanspruchnahme von 
Beurlaubung) weniger als eine halbe Stelle 
umfassen.  

 zwingende dienstliche Gründe dürfen nicht 
entgegenstehen 

 Dienstherr entscheidet nach pflichtgemäßem 
Ermessen 

 Untergrenze: mindestens 15 Zeitstunden (§ 63 Abs. 
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3 HBG).  

Bei Lehrkräften: Umrechnung auf die Pflichtstundenzahl 

 

bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres 41 Stunden 
ab 60. dem Lebensjahr    40 Stunden 
Die Untergrenze von 15 Zeitstunden entspricht bei einer 
Arbeitszeit von 
41   Stunden 36,59 % 
40    Stunden   37,50 % 

Teilzeit während der Elternzeit 

Die Untergrenze von 15 Zeitstunden gilt auch für 
Beamtinnen und Beamte, die in der Elternzeit Teilzeit 
arbeiten. Wollen diese mit weniger Stunden tätig sein, so 
ist dies nur im Rahmen eines Arbeitsvertrages möglich.  

Das Sabbatjahr als besondere Form der 
Teilzeitbeschäftigung 

Beschäftigte können durch zwei verschiedene Modelle 
eine Freistellung bis zu einem Schuljahr in Anspruch 
nehmen.  
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M e h r a r b e i t
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